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§ 19 Abs 2 PSG:
Antragslegitimation ehemaliger  
Vorstandsmitglieder zur Bestim-
mung der Vorstandsvergütung

1. § 19 Abs 2 PSG regelt die Antragslegitimation grundsätzlich abschließend.

2. Die Antragslegitimation ist kein Gegenstand des rechtsgeschäftlichen Verkehrs  
 und kann daher nicht verkauft oder zediert werden.

3. Ehemalige Vorstandsmitglieder sind aber über den Wortlaut des § 19 Abs 2  
 PSG hinaus – insbesondere für die sie selbst betreffenden Vergütungsansprüche  
	 für	vergangene	Zeiträume	-	antragslegitimiert,	da	ihre	Verschwiegenheitspflicht		
 weiter besteht.
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